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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1983

Norm

ABGB §897

ABGB §1062

Rechtssatz

Wenngleich aus einem behördlich zu genehmigenden Kaufvertrag vor Eintritt dieser Bedingung grundsätzlich nicht auf

Erfüllung geklagt werden kann (SZ 52/1 und andere), ist eine besondere Verp<ichtung zur Sicherstellung eines

Kaufpreisteiles zulässig und vor der Genehmigung klagbar.

Entscheidungstexte

7 Ob 821/82

Entscheidungstext OGH 15.12.1983 7 Ob 821/82

Veröff: SZ 56/194

5 Ob 59/89

Entscheidungstext OGH 06.02.1990 5 Ob 59/89

nur: Aus einem behördlich zu genehmigenden Kaufvertrag vor Eintritt dieser Bedingung grundsätzlich nicht auf

Erfüllung geklagt werden kann (SZ 52/1 und andere). (T1)

1 Ob 291/97v

Entscheidungstext OGH 15.12.1997 1 Ob 291/97v

Auch; Beisatz: Ebenso ist eine vertragliche Vereinbarung der Vertragsparteien, daß einer von ihnen Vorleistungen

zu erbringen hat, etwa die Kaufpreiszahlung vor grundverkehrsbehördlicher Genehmigung, zulässig. (T2)

2 Ob 365/97h

Entscheidungstext OGH 24.09.1999 2 Ob 365/97h
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